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T 1. Nur symptomfrei ins Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb 
oder an Veranstaltungen teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. 
begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere 
Vorgehen ab.

2. Anzahl Teilnehmer pro Training
Im Training sind nur 15 Personen zugelassen. Daher bitten wir unsere 
Mitglieder und Besucher sich für das Training an zu melden. Die 
Anmeldung für das Training Dienstags oder Donnerstags kann per 
Mail (info@tablesoccerbeiderbasel.ch) oder per Kurznachricht (079 
788 71 46) erfolgen.

3. Abstand halten / Maske tragen
Im Vereinslokal gilt eine Maskentragepflicht. Zudem gilt eine Sitz-
pflicht bei der Konsumation von Getränken und Essen. Pro Tisch 
sind nur 4 Personen zulässig.

Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu 
verzichten. 

An Trainings und Veranstaltungen im Vereinslokal kann ein konse-
quentes Einhalten der Abstandsregelung nicht gewährleistet werden. 
Es ist zusätzlich davon aus zu gehen, dass es eine grosse durchmi-
schung der Sportler an einem Training gibt. Aus diesem Grund werden 
alle Besucher, Teilnehmer Organisatoren und Anwesende als eine 
einheitliche Gruppe angesehen und entsprechend Präsenzlisten mit 
Kontaktangaben geführt. 

4. Trainingsform
Damit die Abstandsregelung während dem Training gewährleistet 
ist, ist nur noch das Einzeltraining oder Technikübungen alleine am 
Tisch erlaubt.
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T 3. Gründlich Hände waschen / desinfizieren

An allen neuralgischen Punkten (Eingang, Spielgeräte, Bar) stehen 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Sportler und Sportlerinnen 
sollen grundsätzlich sich die Hände vor und nach dem Spielen die 
Hände desinf izieren.

4. Präsenzlisten führen 
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der 
Gesundheitsbehörde während 14 Tagen ausgewiesen werden können. 
Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämt-
liche Trainingseinheiten Präsenzlisten mit den Kontaktangaben. 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Vollständigkeit der Liste und 
dass diese der Corona-Beauftragten im Webling (Mitgliederverwal-
tungs-Tool) zur Verfügung steht. 

5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins 
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbe-
triebs plant, muss eine/n Corona-Beauftrage/n bestimmen. Diese 
Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Beatrice Berner. Bei 
Fragen darf man sich gerne direkt an sie wenden (Tel. +41 79 788 71 
46 oder info@tablesoccerbeiderbasel.ch).  

Liestal, 29. Oktober 2020


